
923 der Beilagen zuden stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des J Qstizausschusses 

über die Regierungsvorlage (780 der Bei
lagen): Notenwechsel zwischen der Republik 
Österreich und Fidschi betreffend die Weiter
anwendung des österreichisch-britischen 
Rechtshilfeabkommens vom 31. März 1931 

Durch den gegenständlichen NotenweChsel wird 
zwischen der Republik österreich und Fidschi 
vereinbart, daß das durch die Erlangung der Un
abhängigkeit Fidschis am 10. Oktober 1970 im 
Verhältnis zwischen österreich und Fidschi außer 
Kraft getretene österreichisch-britische Rechts
hilfeabkommen weiter anzuwenden ist. 

Da es sich bei dieser Vereinbarung mit Fidschi 
um die Neubegründung eines Vertragsverhält
nisses handelt, dessen Inhalt auf Gesetzesstufe 
steht, ist der Notenwechsel als Staatsvertrag im 
Sinne des Art. 50 B-VG anzusehen. Er bedarf 
daher der Genehmigung des Nationalrates. 

Der Justizausschuß hat die erwähnte Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 25. Oktober 
1973 in Anwesenheit des Bundesministers für 

Dr. Pelikan 
Berichterstatter 

Justiz Dr. B rod a und des Bundesministers für 
Auswärtige Angelegenheiten Dr. Kir c h
sc h I ä ger in Verhandlung gezogen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause die Ge
nehmigung des Abschlusses des gegenständlichen 
Staatsvertrages zu empfehlen. 

Der Justizausschuß hält im vorliegenden Fall 
die Erlassung von Gesetzen im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG in der geltenden Fassung zur über
führung des Vertragsinhaltes, in die innerstaat
liche Rechtsordnung für entbehrlich. 

Der Justizausschuß stellt somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: Notenwech
sel zwischen der Republik österreich und Fidschi 
betreffend die Weiteranwendung des österrei
chisch-britischen Rechtshilfeabkommens vom 
31. März 1931 (780 der Beilagen), wird verfas
sungsmäßig genhmigt. 

Wien, am 25. Oktober 1973 

Zeillinger 
Obmann 
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